
I N F O R M A T I O N S B L A T T 

 

über die 

 

Befreiungstatbestände 

 

nach § 4 der Satzung der Stadt Wertheim über die die Erhebung einer K U R T A X E 

 

 

Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit: 

 

1. Ortsfremde Personen, die sich in der Stadt nicht länger als einen Tag aufhalten 

(Tagestouristen), d. h. Gäste, die nicht übernachten. 

 

2. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. 

 

3. Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgeltlich aufgenommen 

werden und keine Kureinrichtungen in Anspruch nehmen bzw. Veranstaltungen 

besuchen. 

 

4. Teilnehmer an Tagungen, Lehrgängen und Kursen in der Gemeinde, sofern die 

Teilnahme ganz oder überwiegend beruflich veranlasst ist. 

 

5. Ortsfremde Personen, die sich aus beruflichen Gründen in der Stadt aufhalten, für die 

Dauer ihres beruflichen Aufenthalts (Montagearbeiter etc.), § 43 Abs. 2, S. KAG. 

 

6. Einwohner von Partnerstädten und Teilnehmer an einem Schüleraustausch. 

 

7. Einwohner im Erhebungsgebiet, die den Schwerpunkt der Lebensverhältnisse in einer 

anderen Gemeinde haben (Personen mit Zweitwohnsitz in Wertheim). 

 

8. Kranke und Schwerbehinderte, solange sie nicht in der Lage sind, 

Erholungseinrichtungen oder Veranstaltungen zu besuchen und dies durch ärztliches 

Zeugnis nachweisen sowie Schwerbehinderte mit einem Grad der MdE von  

mindestens 80 %. 

 

9. Begleitpersonen von Schwerbehinderten und Kranken, wenn die Notwendigkeit einer 

Begleitperson durch amtliche oder ärztliche Bescheinigung nachgewiesen wird und die 

Begleitperson selbst keine Kurmittel in Anspruch nimmt. 

 


